
 
 
Konsenspapier 

zum Workshop der DGKJ am 23. November 2006 in Berli n: 

„Wie lernfähig ist das DRG-System –  

Sind Kinderkliniken über Abrechnungspauschalen fina nzierbar?“ 

 

Im Ergebnis des Workshops der DGKJ kam man zu dem Schluss, dass das DRG-System lernfähig ist, 

jedoch ist die Lerngeschwindigkeit des Systems zu langsam. Die Frage, ob Kinderkliniken über 

Abrechnungspauschalen finanzierbar sind, lässt sich mit folgender Aussage beantworten: Derzeit sind 

nicht alle Bereiche, wie insbesondere die hohen Vorhaltekosten sowie die ambulante Versorgung an 

Kinderkliniken und –abteilungen, umfassend abbildbar.  

 

Die bestehenden Probleme der Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin lassen sich zum einen 

über eine bessere Kalkulation, zum anderen durch eine Änderung der gesundheitspolitischen 

Rahmenbedingungen lösen. Konkret bedeutet dies: 

 

1. Strukturvorgaben zur Qualitätssicherung in der stationären Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen  

• Versorgung in kinderspezifischen Einrichtungen 

• Reduktion der Vorhaltekosten pro Fall durch bessere Auslastung 

• qualitative Mindeststandards, Zentralisierung und Regionalisierung  

 

2. Verbesserung der Kalkulationsinstrumente zur exakten Abbildung der Personalkosten  

• z.B. Adaptierung der PPR 

• Zweihausmodell in der Kalkulation 

 

3. Kalkulationsmöglichkeit für seltene, komplexe Erkrankungen  

• Akzeptanz von kleinen Fallzahlen  

• Übergangsweise Ausgleichsfinanzierung 

 

4. Finanzierung der ambulanten Versorgung an Kinderkliniken und -abteilungen  

• Ausgliederung der Finanzierungsanteile für die Quersubventionierung  

• Vorschlag: Regelung analog  §119 SGB V 

 

5. Berücksichtigung der besonderen Hochleistungsmedizin an Universitätskinderkliniken und 

ähnlichen Einrichtungen  
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